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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Bericht der Jugendkunstschule über das 1. Halbjahr 2004 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Inhaltlich wurde bereits in der letzten Sitzung aus dem laufenden Semester berichtet, nun 
liegt auch die Statistik vor (s. Anlage): 
Die Zahlen fallen etwas niedriger aus, da einige Kurse und Workshops, insbesondere die, 
die sich an die Jugendlichen wenden, wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden 
konnten. Die Jugendkunstschule wird daher kurzfristig zusätzlich in der ersten Sommerfe-
rienwoche ein Sommeratelier zur „Ölmalerei“ anbieten. Dazu haben wir bereits im Vorfeld 
ganz gezielt besonders interessierte Kinder und Jugendliche aus den Kursen angespro-
chen und sind auf gute Resonanz gestoßen, so dass das Sommeratelier voraussichtlich 
stattfinden kann. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 

        Dr. Andriske 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


